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Norm

ABGB §891;

ABGB §893;

EO §1 Z5;

GGG 1984 §18 Abs2 Z2;

GGG 1984 TP1;

ZPO §204;

Rechtssatz

Durch die Judikatur des VwGH ist klargestellt, daß ein gebührenp ichtiger gerichtlicher Vergleich auch dann vorliegt,

wenn eine bereits bestehende Verp ichtung neuerlich übernommen wird (Hinweis: E 22.4.1985, 84/15/0138), und daß

selbst dann, wenn ein Vergleich nur deshalb protokolliert wird, damit ein Exekutionstitel in Ansehung eines gar nicht

mehr strittigen Anspruches gescha en wird, der Gebührentatbestand verwirklicht ist (Hinweis: E 14.2.1963, 547/62).

Umsomehr hat dies für einen Fall zu gelten, in dem einer von zwei Solidarschuldnern sich vergleichsweise verp ichtet,

die gesamte Schuld allein abzutragen und für eine Entlassung des anderen aus der Haftung zu sorgen.
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